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o hne e-Mail könnte ein Unterneh-
men heutzutage nicht mehr seinen 

Geschäften nachgehen. Da die kommu-
nikation über e-Mail unauffällig ist, gibt 
es Angestellte, die während der Arbeits-
zeiten private e-Mails schreiben und so 
ihre Arbeit vernachlässigen. Wie soll mit 
diesem Problem umgegangen werden? 
Darf das Unternehmen die Mails eines der 
rechtswidrigen handlung (zum beispiel 
Veruntreuung von Unternehmensgeldern 
oder Geheimnisverrat) verdächtigten Mit-
arbeiters heimlich überwachen? Dies sind 
typische Probleme der Arbeitswelt in der 
Internet-Ära. In Japan sind die Gesetze in 
diesem bereich noch nicht sehr ausgereift 
und den Problemen unserer Zeit nicht 
gewachsen, man verlässt sich weiterhin 
auf die rechtsprechung.

1.�Kann�das�Unternehmen�eine�Diszipli-
narmaßnahme�gegen�einen�Angestell-
ten�ergreifen,�der�privaten�e-Mailkon-
takt�während�seiner�Arbeitszeit�pflegt?

Der Arbeitnehmer hat die Pflicht, sich 
während der Arbeitszeiten auf seine Arbeit 
zu konzentrieren. Stark zusammenge-
fasst besagt die rechtsprechung: Wenn 
private e-Mails nicht in den shūgyo kiso-
ku (Gemeint sind hiermit die Arbeitsord-
nung der Gesellschaft, die eine spezielle 
und wichtige einrichtung des japanischen 
Arbeitsrechts ist. Siehe auch JAPANMARKT 
7/2008) geregelt sind, wenn die Ausfüh-
rung der Arbeit nicht beeinträchtigt wird, 
und wenn dadurch kein all zu großer wirt-
schaftlicher Schaden für den Arbeitgeber 
entsteht, wenn also der private e-Mail-Ver-
kehr in einem Maße geschieht, der nach 
allgemeiner Auffassung für angemessen 
gilt, so verletzt der Arbeitnehmer dabei 
nicht seine Pflicht, sich auf die Arbeit zu 
konzentrieren. hat ein übermäßiger pri-
vater e-Mail-kontakt stattgefunden, muss 
eine entsprechende klausel in den shūgyo 
kisoku stehen, aufgrund dessen eine Dis-
ziplinarmaßnahme des Arbeitnehmers 
gerechtfertigt ist.

2.�Darf�das�Unternehmen�e-Mails�eines�
der�rechtswidrigen�handlung�verdäch-
tigten�Angestellten�heimlich�überwa-
chen?

Wird ein Angestellter der bilanzmani-
pulation oder der Informationsweitergabe 
an Dritte verdächtigt, wäre eine geheime 
Überprüfung des e-Mail-Protokolls die 
schnellste Möglichkeit der Aufklärung. Wie 
weit ist die e-Mail-Überwachung zulässig?

Die rechtsprechung besagt, dass eine 
Verletzung der Privatsphäre nur dann 
vorliegt, wenn die e-Mail-Überwachung 
über ein als allgemein angemessen gelten-
des Maß hinausgeht. Zum beispiel, wenn 
jemand die e-Mails des e-Mail-Postfachs 
eines Angestellten überwacht, obwohl 
seine Position dies nicht erlaubt, oder 
wenn die Position desselbigen dies zwar 
erlaubt, aber beruflich gesehen keiner-
lei Notwendigkeit besteht, die e-Mails zu 
überwachen und derjenige aus persön-
licher Neugier heraus überwacht. Auch 
wenn jemand aus persönlichen Motiven 
und mit eigenen Methoden e-Mails über-
wacht, ohne diese tatsache der entspre-
chenden Person (zum beispiel seinem 
Chef) zu berichten, dann kann eine solche 
Überwachung als rechtswidrig betrachtet 
werden. Im Vergleich zu einem telefonge-
spräch ist das Ausmaß des Schutzes der 
Privatsphäre bei der e-Mailkorrespondenz 
schwächer, da das e-Mail-Protokoll auf 
dem Server des Unternehmens besteht. 
Das Ministerium für Wirtschaft, handel und 
Industrie hat ferner eine unverbindliche 
richtlinie erstellt, die fordert, dass das Ziel 
der e-Mail-Überwachung zuerst bestimmt 
wird, ein Verantwortlicher ernannt wird, 
ein unternehmensinterner Vorschrifts-
entwurf verfasst wird, und dass überprüft 
wird, ob die Ausführung der e-Mail-Über-
wachung angemessen ist. 

Was kann der Arbeitgeber unterneh-
men, wenn per e-Mail-Überwachung die 
häufige Privatkorrespondenz oder eine 
rechtswidrige handlung eines Angestell-
ten aufgedeckt wurde? 

• Für Disziplinarmaßnahmen wegen 
außerberuflicher Nutzung von e-Mails 
bedarf es, wie oben erwähnt, einer ent-
sprechenden Vorschrift in den shūgyo 
kisoku.

• Wenn die Veruntreuung von Unterneh-
mensgeldern oder der Geheimnisverrat 
erwiesen ist, kann sogar Schadensersatz 
gefordert werden (in einem schlimmen 
Fall kommt auch eine Strafanzeige in 
betracht).

• Ob es möglich ist, Schadensersatz von 
dem Angestellten zu fordern, der ein 
Geschäftsgeheimnis oder know-how 
an ein konkurrenzunternehmen wei-
tergegeben hat, oder Schadensersatz 
von dem konkurrenzunternehmen zu 
fordern, welches das Geschäftsgeheim-
nis unrechtmäßig erworben hat, ist eine 
schwierige Frage. bei der Gerichtsver-
handlung wird oft die Frage gestellt, ob 
das Unternehmen ein solches Geheimnis 
tatsächlich als Geheimnis verwaltet hat 
(es kommt erstaunlich oft vor, dass dies 
nicht der Fall ist). Daher wird empfohlen, 
zum beispiel eine unternehmensinterne 
regelung aufzustellen, wichtige e-Mail-
Anhänge mit einem Passwort zu verse-
hen, und diese gründlich zu befolgen. 

Angenommen, eine rechtswidrige 
handlung des Angestellten wurde auf-
gedeckt, doch gleichzeitig die e-Mail-
Überwachung durch das Unternehmen 
als übertrieben beurteilt: Auf der einen 
Seite muss das Unternehmen mit einer 
Schadensersatzforderung des Angestell-
ten wegen Verletzung seiner Privatsphäre 
rechnen. Auf der anderen Seite sind im 
japanischen Zivilprozessverfahren (anders 
als bei Strafverfahren) auch mit unrecht-
mäßigen Mitteln erlangte beweismittel 
als beweise zulässig. Deshalb können bei 
Zivilprozessen sogar illegal erworbene e-
Mail-Protokolle zum beispiel als beweise 
für die Veruntreuung oder den Verstoß 
gegen die Wettbewerbsverbotsklausel 
angeführt werden.
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